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3.  UN-BEHINDERTENRECHTSKONVENTION 

3.1  Entstehung, Ziel und Inhalt der Konvention

Aufgrund der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben die Vereinten Nationen ein 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung beschlossen. Dieses wird als UN-
Behindertenrechtskonvention oder abgekürzt UN-BRK bezeichnet. Ihr sollen möglichst viele Staaten 
beitreten. Deutschland hat durch Beschluss von Bundestag und Bundesrat den Beitritt beschlossen. 
Die UN-BRK ist in Deutschland am 26.3.2009 in Kraft getreten und damit geltendes Recht nicht nur im 
Bund, sondern auch in den Ländern und Kommunen. 

Das Recht auf Teilhabe von Menschen mit Behinderung  ist ein zentrales Menschenrecht. Das 
defi zitorientierte Modell von „Behinderung“ wird durch das soziale Modell ersetzt. Ein Mensch ist 
nicht behindert, sondern er wird behindert. Nicht der Mensch mit Behinderung soll sich anpassen 
müssen, sondern alle gesellschaftlichen Bereiche sollen seinen Bedürfnissen entsprechend angepasst 
und geöffnet werden. Niemand darf ausgegrenzt werden. Folgerichtig dürfte nicht mehr von Menschen 
mit Behinderung, sondern es müsste von Menschen mit Beeinträchtigung gesprochen werden. 

Maßgebend für den Inhalt der UN-BRK ist nicht der deutsche, sondern unter anderem der englische 
Text. Die UN-BRK liegt in einer offi ziellen deutschen Übersetzung vor, die allerdings nicht überall mit 
dem englischen Text übereinstimmt. So ist zum Beispiel im offi ziellen deutschen Text von „Integration“ 
statt von „Inklusion“ die Rede. Daher liegt auch eine „Schattenübersetzung“ vor, die manche 
Unzulänglichkeiten richtigstellt. 

Im Artikel 3 sind die Allgemeinen Grundsätze dargestellt:

Auf diesen Grundsätzen beruhen alle weiteren Festlegungen im Einzelnen. Einige wesentliche Inhalte 
der UN-BRK sind nachfolgend dargestellt. Im Übrigen wird auf den vollständigen Text der UN-BRK 
verwiesen. 

Im Artikel 2 werden unter dem Begriff „Kommunikation“ verschiedene Kommunikationsmittel 
aufgezählt. Dazu gehören unter anderem  Sprachen, Textdarstellung, Brailleschrift, taktile 
Kommunikation, Großdruck, in leichte Sprache übersetzte Texte. „Sprache“ schließt demnach 
gesprochene Sprachen sowie Gebärdensprachen und andere nicht gesprochene Sprachen ein. 

„Die Grundsätze dieses Übereinkommens sind: 

a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen 
Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner 
Unabhängigkeit; 
b) die Nichtdiskriminierung; 
c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die 
Gesellschaft; 
d) die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von Menschen mit Behinderungen und die 
Akzeptanz dieser Menschen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit; 
e) die Chancengleichheit; 
f) die Zugänglichkeit; 
g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau; 
h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit 
Behinderungen und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.“
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Im Artikel 3 ist unter anderem die folgende Allgemeine Verpflichtung des Staates gefordert. Bei der 
Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung der 
UN-BRK sollen Menschen mit Behinderungen, einschließlich der Kinder mit Behinderungen, über die sie 
vertretenden Organisationen eng konsultiert und aktiv einbezogen werden. 

Im Artikel 8 wird die Bedeutung der Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft hervorgehoben. Die 
Vertragsstaaten sollen wirksame und geeignete Maßnahmen ergreifen, um in der gesamten Gesellschaft das 
Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und ihrer Würde 
zu fördern. Ebenso sollen eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen und ein größeres 
gesellschaftliches Bewusstsein ihnen gegenüber gefördert werden. 

Im Artikel 9 wird das Thema Zugänglichkeit behandelt. Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige 
Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen, soll für Menschen mit 
Behinderungen unter anderem der gleichberechtigte Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln 
und zu Information und Kommunikation (wie in Artikel 2 beschrieben) sichergestellt werden. Dafür sind 
gegebenenfalls auch Gebärdensprachdolmetscher/innen und/oder Schriftdolmetscher/innen zur Verfügung 
zu stellen. 

Im Artikel 24 mit dem Thema Bildung wird für Menschen mit Behinderungen das Recht auf Bildung verankert. 
Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, soll 
sowohl ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen als auch die Möglichkeit für lebenslanges Lernen 
sichergestellt werden. Dadurch soll es Menschen mit Behinderung ermöglicht werden, ihr Selbstwertgefühl, 
ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung zu 
bringen. Für Kinder mit Behinderung soll damit der Besuch von allgemeinen Schulen zusammen mit Kindern 
ohne Behinderung die Regel sein.

Im Artikel 30, Absatz 4 sind Menschen mit Gehörlosigkeit ausdrücklich erwähnt. Dort heißt es wörtlich: 
„Menschen mit Behinderungen haben gleichberechtigt mit anderen Anspruch auf Anerkennung und 
Unterstützung ihrer spezifischen kulturellen und sprachlichen Identität, einschließlich der Gebärdensprachen 
und der Gehörlosenkultur.“ 

Jeder Staat, der der UN-BRK beigetreten ist, muss den Vereinten Nationen mindestens alle vier Jahre einen 
Staatenbericht vorlegen. Darin sind die getroffenen Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK und die erzielten 
Erfolge zu benennen. Der Bericht jedes Staates wird in einem offenen und transparenten Verfahren geprüft 
und es werden Empfehlungen zur weiteren Umsetzung gegeben. 

Deutschland hat zusätzlich einem Fakultativprotokoll zugestimmt. Demnach kann sich jede Gruppe oder 
Einzelperson an den „Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung“ der Vereinten Nationen 
wenden, wenn sie meint, Opfer einer Verletzung der UN-BRK durch ihren Heimatstaat zu sein. 

3.2 	 Aktionsplan Hessen

Der Hessische Landtag hat am 3.12.2009 die Umsetzung der UN-BRK durch einen „Hessischen Aktionsplan“ 
beschlossen. Mit dem Aktionsplan sollten die Auswirkungen und der gesetzgeberische Handlungsbedarf 
bezüglich der UN-Konvention geprüft werden. Bei allen Maßnahmen der Prüfung und Umsetzung ist die 
Mitwirkung von Menschen mit Behinderungen und ihrer Organisationen zu gewährleisten. Die inklusive 
Beschulung soll gefördert werden. Bei der Umsetzung der Konvention ist aber auch das Wunsch- und 
Wahlrecht der Betroffenen in den Vordergrund zu stellen.

Von der Hessischen Landesregierung wurde anschließend ein Arbeitsausschuss gebildet, der am 21.2.2011 
seine Arbeit aufnahm. Ihm gehörten Vertreter des Kultusministeriums, des Sozialministeriums, des 
Landeswohlfahrtsverbandes sowie zahlreicher Organisationen von Menschen mit Behinderung an. Auch der 
Städtetag, der Landkreistag und Organisationen der Schwerbehindertenvertreter gehörten dem Ausschuss an. 

Die Organisationen von Menschen mit Behinderung wurden um Vorschläge zur Umsetzung der UN-BRK 
gebeten. In einer Matrix sollten jeweils das zu verfolgende Ziel und die dafür erforderlichen Maßnahmen genannt 
werden. Zahlreiche Matrizen mit entsprechenden Vorschlägen wurden der Stabsstelle der Landesregierung 
vorgelegt. Nur ein Teil davon wurde mit oder ohne Änderungen und ohne inhaltliche Diskussion in den 
Aktionsplan aufgenommen. Die gemäß UN-BRK Artikel 4, Absatz 3 geforderte enge Konsultation und aktive 
Einbeziehung der Menschen mit Behinderung und ihrer Organisationen erfolgte leider nur eingeschränkt. Der 
Hessische Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK wurde am 17.8.2012 veröffentlicht. Inzwischen wurde mit 
der Umsetzung der im Aktionsplan genannten Maßnahmen begonnen. 

Im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration ist das Referat „Vereinte Nationen 
Behindertenrechtskonvention“ eingerichtet worden. Das Referat sorgt für den Informations- und 
Wissenstransfer gegenüber allen Beteiligten innerhalb und außerhalb des Hauses. In mehreren Arbeitsgruppen 
werden Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK beraten und der interministeriellen Lenkungsgruppe 
zur Entscheidung vorgelegt. Außerdem wird die Umsetzung von bestimmten Maßnahmen der UN-BRK in 
mehreren Modellregionen in Hessen erprobt. 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration, 
Referat IV 7 Vereinte Nationen Behindertenrechtskonvention 
Dostojewskistraße 4 in 65187 Wiesbaden. 
E-Mail: un-brk@hsm.hessen.de 
Telefon: 0611 817 2365 		  Telefax: 0611 3271 94692

Weitere Informationen: 
[1] 	 UN-Behindertenrechtskonvention, UN-BRK
[2] 	 Hessischer Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK, Juni 2012
[3] 	 Position des BDH zur schulischen Inklusion von 2013 unter 
 	 www.b-d-h.de/images/pdf/BAKreis-Inkl-2015.pdf 
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4.  NOTWENDIGE ENTWICKLUNGEN FÜR MORGEN

Menschen mit Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit oder Ertaubung haben Anspruch auf ein selbstbestimmtes, 
selbstverantwortliches und gleichberechtigtes Leben. Die Hessische Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen 
und Schwerhörigen e.V. sieht einige Fortschritte bei der notwendigen Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. 
Sie sieht aber auch weiteren Handlungsbedarf. Umfassende Teilhabe ist nur frei von Diskriminierung möglich. 
Die weitergehenden Forderungen werden nachfolgend im Einzelnen dargestellt. 

4.1  Bewusstseinsbildung

Besonders wichtig ist es, in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die individuellen Bedürfnisse und die Würde 
jedes einzelnen Menschen mit Behinderung zu schärfen. Vorurteile ihnen gegenüber sind abzubauen und 
das Bewusstsein für ihre besonderen Fähigkeiten zu stärken. Die Verschiedenheit ist als Bereicherung der 
Gesellschaft zu sehen. Daher kommt den folgenden Forderungen große Bedeutung zu. 

4.2  Sozialrecht und Finanzierung

Die vielfache Benachteiligung von Menschen mit Hörschädigung erfordert weitere Ausgleichsmaßnahmen, 
von denen nachfolgend einige beschrieben sind. 

4.3  Kommunikation

Jede Hörschädigung bringt Schwierigkeiten in der Kommunikation mit sich: Dies betrifft nicht nur Gespräche 
im Familien- und Freundeskreis, sondern auch öffentliche Diskussionen, Fernsehen, Theateraufführungen, 
Kinovorstellungen und vieles mehr. Durch Verlust oder Einschränkung ihres Hörvermögens sind Menschen 
mit Hörschädigung von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben mehr oder weniger ausgeschlossen, wenn 
ihnen nicht ausgleichende Hilfen zur Verfügung gestellt werden. 

Es gibt Menschen mit Hörschädigung, die mit technischen Hilfen ihre kommunikative Situation verbessern 
können. Sie sind zusätzlich auf angemessenes Gesprächsverhalten aller Gesprächsteilnehmer/innen 
angewiesen.

1. Information der Öffentlichkeit ständig und umfassend über die Ziele der UN Behinderten-Rechts-
Konvention (UN-BRK). 

2. Vermittlung von Grundwissen zur Barrierefreiheit in Grundschulen, weiterführenden Schulen, 
Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen. 

3. Beachtung der weitergehenden Forderungen im Abschnitt 4.3 Kommunikation und allen 
weiteren Abschnitten. 

1. Beteiligung und Mitbestimmungsrecht gemäß der UN-BRK von Menschen mit Hörschädigung in 
Bezug auf alle sie betreffenden Fragen

2. Einführung eines Teilhabegeldes für Menschen mit Behinderung, oder deutliche Erhöhung des 
seit vielen Jahren nicht mehr angepassten Steuerfreibetrages für Behinderte als angemessener 
Nachteilsausgleich sowie Ausgleich für den Steuerfreibetrag für diejenigen, die diesen nicht 
nutzen können

3. Festsetzung des Grades der Behinderung unter Beteiligung von entsprechend geschulten 
Fachleuten (HNO-Ärzte und -Ärztinnen, Phoniater/innen, Lehrkräfte, Sozialarbeiter/innen)

4. Volle Kostenübernahme für Hörsysteme und sonstige technische Hilfen einschließlich der 
Betriebskosten

5. Nachhaltige Verbesserung der unzureichenden Finanzierung der Aufgaben der Integrationsämter 
und Integrationsfachdienste. 

6. Einführung des Merkzeichens „Tbl“ für Taubblindheit
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Es gibt Menschen mit Hörschädigung, die selbst mit technischen Hilfen die Sprache ihres Umfeldes nur 
teilweise wahrnehmen können. Für sie sind weitere Hilfen erforderlich, wie zum Beispiel Schriftdolmetschen 
oder LUG. 

Es gibt Menschen mit Hörschädigung, die trotz technischer Hilfen sprachliche Informationen über das Gehör 
nicht wahrnehmen können. Sie sind auf das Dolmetschen in Gebärdensprache (DGS) oder Schriftsprache 
angewiesen. 

Daher kommt den nachfolgenden Forderungen große Bedeutung für die Verbesserung der 
Lebenssituation von Menschen mit Hörschädigung zu. 

4.4  Information und Beratung der Öffentlichkeit

In Deutschland und Hessen gibt es seit einigen Jahren Gesetze zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung (BGG und Hess BGG). Auch die UN-BRK ist in Deutschland geltendes Recht. Aber Gesetze 
reichen nicht aus - das Denken und Handeln der Menschen muss sich ändern. Nicht auf die Defi zite von 
Menschen kommt es an. Die Hessische Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen und Schwerhörigen ist der 
Überzeugung, dass alle Menschen mit ihrer persönlichen Verschiedenheit und möglichen Beeinträchtigung 
gleichberechtigt und in Würde miteinander leben können. Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, die ein Leben ohne Diskriminierung ermöglichen. Für deren sachgerechte Ausgestaltung sind alle 
öffentlichen Stellen verantwortlich. In zentralen Fachstellen, z.B. im Hessischen Sozialministerium, müssen 
die dafür notwendigen Informationen bereitgestellt werden. Grundvoraussetzung für die Verbesserung der 
Akzeptanz der Menschen mit Hörschädigung ist die gezielte Information der Öffentlichkeit, wie sie beispielhaft 
nachfolgend angesprochen ist. 

4.5  Information und Beratung Betroffener und ihres Umfeldes

1. Volle Kostenübernahme für geeignete individuelle Hörsysteme und/oder Kommunikationsgeräte 
für alle Menschen mit Hörschädigung durch die Krankenkassen oder andere Kostenträger

2. Möglichkeit zum Ausleihen von technischen Hilfen an dezentralen Stellen
3. Uneingeschränkte Teilnahme an den Möglichkeiten des Mediums ‘Fernsehen’: Regelmäßige 

Einblendung von Videotextuntertiteln und Dolmetschereinblendungen auch bei Live-Übertragungen 
oder Talk-Runden usw. (besonders bei politischen Veranstaltungen), Untertitelungen nicht nur im 
öffentlich-rechtlichen, sondern auch im Privatfernsehen. Nachrichtensendungen, Hessenschau und 
Hessen aktuell sollen mit Dolmetschereinblendungen und Untertiteln versehen sein. 

4. Voraussetzungen schaffen, damit Gebärdensprachdolmetscher/innen und Schriftdolmetscher/
innen fl ächendeckend zur Verfügung stehen.

5. Sicherstellung der Finanzierung der Dolmetschleistungen einkommensunabhängig
6. Schaffung geeigneter Ausbildungsmöglichkeiten für Schriftdolmetscher/innen und der 

Voraussetzungen, dass sie fl ächendeckend zur Verfügung stehen
7. barrierefreie Gestaltung von öffentlichen Veranstaltungen für Menschen mit Hörschädigung durch 

• Ausstattung mit Höranlagen
• Schaffung von guten akustischen und Licht-Verhältnissen
• Einsatz von Schrift- und Gebärdensprachdolmetscher/innen
• zur Verfügung stellen von visuellen Hilfen jeder Art

8. Flächendeckende Einrichtung der Möglichkeit von Notrufen per SMS und E-Mail sowie durch Fax 
über die Nummer 112

9. Anzeige aller akustischen Informationen in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Flughäfen, Bahnhöfen, 
in öffentlichen Gebäuden/Ämtern, Praxen durch optische Informationen gleichen Inhalts

10. Pfl icht, in öffentlich zugänglichen Gebäuden Gefahrenmelder auch visuell wahrnehmbar zu gestalten

11. Schulung von Berufsgruppen, die mit Menschen mit Hörschädigung zu tun haben – Ärzte und 
Ärztinnen, Therapeuten/innen, Sozialarbeiter/innen, Pfl egepersonal, Lehrpersonal, Ausbilder/innen, 
Erzieherinnen usw. - über die Bedürfnisse der Menschen mit Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit und 
Ertaubung und adäquates kommunikatives Verhalten 

12. Spezielle Ausbildungsschwerpunkte und Fortbildungsmöglichkeiten für Logopäden/innen in den 
Bereichen von Sprechverbesserung, Absehtraining, Hörtraining und Kommunikationstraining für 
Menschen mit Hörschädigung

1. Informationen über die „unsichtbare“ und daher oft nicht berücksichtigte Behinderung
2. Informationen über Arten, Ursachen und mögliche Folgen der unterschiedlichen Hörschädigungen 

und deren Auswirkungen
3. Möglichkeiten der Früherkennung und Frühversorgung von Hörschäden

• durch Informationsangebote an Kinderärzte/innen, Hebammen usw.
• durch Aufnahme von Informationen über Hören und Hörschädigungen in die Ausbildungspläne 

beispielsweise von Lehrkräften, Erziehern/innen, Ärzten/innen, Pfl egepersonal, Ausbildern/
innen, Architekten/innen, Elektronikern/innen

4. Informationen über Gehörschutz und Prävention von Hörschäden, insbesondere für Jugendliche 
(Schallbelastungen und Lärmschäden zum Beispiel durch überlaute Musik, durch Knalltraumata 
usw.)

5. Informationen über Notwendigkeit optimaler raumakustischer Bedingungen
6. Informationen über Tinnitus und Möglichkeiten der Rehabilitation
7. Informationen über mögliche Hilfen für Menschen mit Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit und 

Ertaubung 
• durch Informationsangebote für alle, die sich über Hören und Hörschädigungen informieren 

wollen
• durch Informationsangebote für Lehrkräfte in allgemeinen Schulen

8. Informationen über Verhaltensregeln bei der Kommunikation zwischen Menschen mit Gehörlosigkeit, 
Schwerhörigkeit und Ertaubung sowie gut hörenden Menschen (siehe Absatz 7.1 „Regeln für die 
Kommunikation ....“)

9. Informationen über Gebärdensprache und Gehörlosenkultur

Information und Beratung der Menschen mit Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit und Ertaubung ist in 
barrierefreier Form notwendig
1. über nützliche Hilfen und Möglichkeiten zum Erwerb von Fähigkeiten
2. über Rehabilitationsmaßnahmen
3. über Rechte im Alltag
4. über aktuelle medizinische, technische und sozialrechtliche Fragestellungen


